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Gemeinde- Benennung des
Waldbefcher

Länge der Kostenvor- Bundes-

gebiet Projektes
Anlage anschlag beitrug

m Fr. Fr.

Übertrag 19,252 364,000.- 72,700.-
Poschiavo CogozzoMurascio.Cua

diMurascio-Falalta " Gemeinde Poschiavo. 130 6,010 — 1,202.-
Colondi Fluß' 225 6,034.- 1,216.80

- > Acciali di Prairolo^. „ — 14,000.- 2,800.-
Kanton Aargau

Zeihen Zimmermatt-Jberg ^ Gemeinde Zeihen. 806 19,600.- 3,920.-

Kanton Waadt

Baulmes et

Vuiteboeuf. Montfeloux. Gemeinde Vuiteboeuf 2471 68,000.- 13,600.-

Kanton Wallis
Martigny- Planard Gemeinde Martigny-

Ville Ville 1343 50,000.— 10,00».-
Nendaz. Verrey Gemeinde Nendaz 3732 39,500.- 7,900.-
Mex. Mex' Mex 660 27,000- 5,400.—

Summa 29,119 594,194 — 118,738.80

' Nachtragspr sjekte. 2 Umgearbeitetes Projekt. 2 Seilriese Nachtrags projekr. Seilriese.

Jorsttiche WactzricHten.

Bund.
kunclesratsvescdluk vettettenS äie SesoMung üer döveren?srltveamten.

(Vom 2. August 1919.)

Der schweizerische Bundesrat,
gestützt auf die Art. 7, 8, 40 und 44 des Bundesgesctzes vom 11. Oktober 1802

betreffend die eidgen. Oberaufsicht über die Forstpolizei, nachdem die Inkraftsetzung des

Bundesratsbeschlusses vom 7. April 1914 betreffend Abänderung von Art. 18 der

Vollziehungsverordmmg vom 13. März 1903 zu obgenanntem Bundesgesetz verschoben
worden ist,

auf Antrag seines Departements des Innern,

beschließt:
Der Art. 13 der Vollziehungsverordnung vom 13. März 1903 zum Bundesge-

setz vom 11. Oktober 1902 über die Forstpolizei wird aufgehoben und durch folgenden
ersetzt:

Art. 18. Die Ausrichtung von Bundesbcitrngcn an die Besoldungen und Tag-
gelder des höhern Forstpersonals wird an folgende Bedingungen geknüpft:
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1. daß die im Gesetz vorgesehene erforderliche Anzahl, das in Art. 7 vorgesehene
eidgenössische Wählbarkcilszeugnis besitzender Forstbeamten wirklich vorhanden sei;

2. daß die in genannten Artikel vorgeschriebene „angemessene Besoldung" nicht ge-
ringer ist als diejenige, die von den betreffenden kantonalen oder Gemeindevcr-
Wallungen andern technischen Beamten mit abgeschlossener Hochschulbildung in
gleichsam koordinierten Stellen zuerkannt wird.

Der Bundesrat wird das Minimum dieser Anfangsbesoldung von Fall zu
Fall, unter Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse, festsetzen.

Das gleiche gilt auch in bezug auf die Taggelder.

3. daß die vom Bundesrat festgesetzte Besoldung voll ausgerichtet und nicht durch
Verpflichtung der Beamten zur Burcaustcllung, Lieferung von Bureaumaterial
usw. reduziert werde;

4. daß zudem dcu Beamten die ausgelegten Fahrgelder durch die Kantoue ersetzt

werden.

Dieser Beschluß lriit mit dem 1. Januar 1920 in Kraft.

Kantone.

MâlgâU. Rheinfelde n. Die Bürgergemeinde Rheinfelden, die über
ein Waldareal von 882 da verfügt, ist bereits dem Zuge der Zeit, der

nach sozialer Fürsorge der Beamten und Angestellten tendiert, gefolgt.
Es hat dieselbe einerseits die Besoldnngen des Forstpcrsonales dnrch

ein Besoldungsreglement den heutigen Verhältnissen angepaßt (Forstver-
Walter Fr. 6500—8500, zudem eine Bürgergabe im Werte von Fr. 400;
die beiden ständigen Bannwarte Fr. 2800—3600 nebst Dienstkleidern).
Anderseits wird das Forstpersonal ans Kosten der Bürgergemeinde bei

der gut fundierten Pensionskasse der aargauischen Beamten und Ange-
stellten eingekauft, und beträgt hierfür das einzubczahlende Deckungskapital
Fr. 10,807. An den künftigen Prämienleistungen beteiligen sich die Bürger-
gemeinde und die Versicherten mit je 4 "/o der pensionsberechtigten Be-
svldung. ill.

MücHercrnZeigen.
Bei der Redaktion eingegangene Literatur. — Besprechung vorbehalten.
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